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Gesetz zur Bestimmung sicherer Herkunftsstaaten durch
Rechtsverordnung und zur Abschaffung des anwaltlichen Vertreters

bei Abschiebehaft und Ausreisegewahrsam

Nach Redaktionsschluss für die 85. Grüneberg-Auflage ist das Gesetz zur Bestimmung sicherer Her-
kunftsstaaten durch Rechtsverordnung und zur Abschaffung des anwaltlichen Vertreters bei Abschie-
behaft und Ausreisegewahrsam vom 22.12.2025 im BGBl. I Nr. 364 verkündet worden. Gemäß Art. 4 dieses
Gesetzes wurde in § 1597a Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 BGB die Angabe „§ 29a“ durch die Angabe „§ 29a oder § 29b“
ersetzt. Die Änderung ist gemäß Art. 7 Satz 1 des Gesetzes am 24.12.2025 in Kraft getreten. Es handelt sich um
eine Folgeänderung aufgrund der neuen Regelung des § 29b AsylG (vgl. BT-Drs. 21/780 S. 12).
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